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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1994

Norm

ABGB §452 A

Rechtssatz

Unter "Jedermann" ist der an den Sachen interessierte zu verstehen; auf dessen Fähigkeit, die Zeichen bei

gewöhnlicher Aufmerksamkeit erkennen zu können, kommt es an.
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